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Vorwort

Das Thema meiner Habilitationsschrift geht zurück auf meine Beschäftigung 
mit der indirekten Regulierung von Hedgefonds. Im Laufe der Zeit wechselte 
mein Fokus von der indirekten auf die direkte Regulierung und damit zu der 
Frage, warum das Privatrecht im deutschen Diskurs kaum als Regulierungsin-
strument des Staates wahrgenommen wird. Ich kam zu der Überzeugung, dass 
dieses Thema nicht anhand des Wirtschafts- oder Sonderprivatrechts behandelt 
werden kann, sondern dass es sich vielmehr um eine Kernfrage allen Privatrechts 
und nicht zuletzt des Bürgerlichen Rechts handelt. Bei der Bearbeitung wurde 
deutlich, dass auch das regulatorische Privatrecht nur eine Facette eines umfas-
senderen Phänomens darstellt.

Die vorliegende Studie enthält die Ergebnisse meiner Recherchen und meines 
bisherigen Nachdenkens über den Einsatz des Privatrechts zur staatlichen Ver-
haltenssteuerung im öffentlichen Interesse. Sie wurde im Sommersemester 2015 
von der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München als 
Habilitationsschrift angenommen. Für die Veröffentlichung habe ich sie auf den 
Stand vom 30. September 2015 gebracht.

Die Studie ist während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Referent am 
Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen in München ent-
standen, wo ich nach meinem Wechsel aus Hamburg eine zweite wissenschaftliche 
Heimat gefunden habe. Mein allerherzlichster Dank gilt Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. 
Wolfgang Schön, dem Direktor der Abteilung Unternehmens- und Steuerrecht. 
Er hat mich seit unserer ersten Begegnung in jeder Hinsicht gefördert und un-
terstützt. Auch am Entstehen dieser Arbeit hat er einen ganz besonderen Anteil.

Dankbar für die vielfältige Unterstützung bin ich auch den weiteren Mitglie-
dern des Fachmentorats, Herrn Prof. Dr. Horst Eidenmüller, LL.M. und insbe-
sondere Herrn Prof. Dr. Thomas Ackermann, LL.M., der innerhalb kürzester 
Zeit das Zweitgutachten erstellt hat. Das Erscheinen der Arbeit wurde durch ei-
nen großzügigen Druckkostenzuschuss des Max-Planck-Instituts für Steuerrecht 
und Öffentliche Finanzen gefördert, für den ich mich herzlich bedanke.

Meine Arbeit hat sehr von Diskussionen mit vielen Freunden und Kollegen 
profitiert. Dies gilt insbesondere für Christine Osterloh-Konrad und Birke Hä-
cker sowie für Jens-Uwe Franck, Erik Röder, Rupprecht Podszun, Florian Mös-
lein, Christoph Weber und Sebastian Unger. Zusätzlich habe ich im Rahmen eines 
Habilitandenkreises sowohl zur Grundkonzeption als auch zu vielen Detailfra-
gen der Arbeit sehr hilfreiche Rückmeldungen von Daniel Damler, Andreas M. 
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Fleckner, Jan Henrik Klement und Thilo Kuntz erhalten. Beim Korrekturlesen 
haben mir meine studentischen Hilfskräfte an der LMU, Kathrin Tremml und 
Elias Zimmermann, geholfen. Ihnen allen danke ich herzlich! Mein Arbeiten 
wurde von der nicht nur kollegialen, sondern freundschaftlichen Atmosphäre 
am MPI befördert, für die als guter Geist Frau Auer sorgt. Sehr gefreut hat mich, 
dass ich als externer Habilitand an der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München besonders freundlich aufgenommen wurde.

In die vergangenen zwei Jahre fielen zwei überaus schöne Ereignisse: unsere 
Töchter Johanna und Rebecca wurden geboren. Seitdem ist mein Leben geprägt 
durch ein buntes Nebeneinander von Kinderspiel und wissenschaftlicher Arbeit. 
Dafür, dass sie dies, wie alles andere, mit mir teilt, danke ich meiner Frau Patricia 
von Herzen – ihr ist diese Arbeit gewidmet.

München, im Frühling 2016  Alexander Hellgardt

Vorwort
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Hrsg.  Herausgeber
HS Halbsatz
HStR Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland
HWB Handwörterbuch
HWPh Historisches Wörterbuch der Philosophie

i.d.F.  in der Fassung
i.E.  im Ergebnis
i.e. id est
i.e.S. im engeren Sinne
Ind. L. J.  Indiana Law Journal
inkl. inklusive
InsO  Insolvenzordnung
InstitutsVergV Institutsvergütungsverordnung
Int’l Rev. L. & Econ.  International Review of Law and Economics
Iowa L. Rev.  Iowa Law Review
IPR Internationales Privatrecht
i.S.  im Sinne
i.S.d.  im Sinne des (der)
i.S.v.  im Sinne von
i.V.  in Verbindung
i.V.m.  in Verbindung mit

J.  Journal/Judge
JA  Juristische Arbeitsblätter
J. Beh. Econ.  Journal of Behavioral Economics
JbJgZivRWiss Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler
JCLS Journal of Corporate Law Studies
J. Econ. Lit.  Journal of Economic Literature
J. Fin. Econ.  Journal of Financial Economics
Jg.  Jahrgang
Jher. Jb.  Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen 
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JITE  Journal of Institutional and Theoretical Economics
J. L. & Econ. Journal of Law and Economics
JLEO  Journal of Law, Economics & Organization
J. Leg. Stud.  Journal of Legal Studies
JMBl. Justizministerialblatt
J. Pol. Econ.  Journal of Political Economy
J. Pub. Econ.  Journal of Public Economics
Jr.  Junior
JR  Juristische Rundschau
Jura  Juristische Ausbildung
JuS  Juristische Schulung
JZ  Juristenzeitung
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